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Norm

ABGB §141 ID

ABGB §142 Ca

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Ansicht, daß der eheliche Vater seinen Kindern, die sich gegen seinen Willen bei ihrer von ihm getrennt lebenden

Mutter be8nden, der Unterhalt in Form einer Geldrente zu leisten hat, soferne er nicht die Überlassung der Kinder in

seine Pflege und Erziehung begehrt und auch durchgesetzt hat, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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